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Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben vsn Escher und Ufteri.

Sand I. N. VI. Bern, 10. Januar töoo. s20. Nivose VIII.Z

G e s e z g e S litt g.

Senat, 7. Januar.
Fortsetzung.

(Beschluß von Usieris Meinung.)
Man rust die Constitution und die constitué

ttoneklen Formen an — und für wen? für die
Majorität einer vollziehenden Gewalt, die der Con-
siitution und ihrem Eide untreu — die Constitution
mit Füßen tritt, indem sie bei den fränkischen Con-
suln, gegen die Majorität der constitutionellen Re-
Präsentation des helvetischen Volkes Hilfe anruft;
die diese Majorität als eine an Oestreich und England
verkaufte Faction schildert — denn ihr werdet es nicht
»ergessen haben, es sind nicht einzelner Glieder Mei-
nungen allein — unter denen ich mich befinde und
mirs zur Ehre rechne — gegen die die Z Direktors»
Klage führen — es sind die Beschlüsse der Räthe.
Gegen ihr Vaterland rufen die Elenden fremde Hilfe
an — Sie suchen sie bei den fränkischen Costsuln, die
ihnen ewig nie solche würden gegeben haben, weil
sie Gerechtigkeit zu üben und die Unabhängigkeit der
Volker zu achten und zu ehren wissen.; aber die Toll-
sinnigen wähnten noch, es gäbe ein Reubclsches^Di-
rektorium, mit dem sie gleich Ochs und Consorrcn —
Helvetica mit immer neuem Jammer überladen,
wenn es möglich ist noch unglüklicher machen könn-
ten. Sie, diese Elenden sind es, und nicht wir —
die die Constitution verlezten. Ich nehme sen' Be-
schluß an.

G en ha rd. Ich werde mich wohl hüten, ein
Direktorium in Schutz zu nehmen, und die Consti-
tution für dasselbe anzurufen, von dem die Aktenstü-
cke ausgiengen, die uns heute vorgelegt wurden. —
Das Volk würde mich für ihren Mitschuldigen anse-
hen.— Es ist hier von Leuten die Rede, die die
Constitution mit Füße» traten. Keinen Augenblick
dürfen wir die oberste Gewalt länger diesem Direk-
tormm anvertrauen. — Laharpe wird nie zu ent-
schuldigen seyn; die Vereinigung der beiden andern
mit ihm in diesem Augenblick drückt, auch ihrem Ver-
brechen die Krone auf.

Lüthi vsn Sol. Es thut mir leid, daßMäns
»er, die sich bisher in ihrem Privatleben als warme
Republikaner zeigten, auf einen Abweg fielen — auf
den nur der traurige Grundsatz führen kann : daß
der Zweck alle Mittel heilige. Ihre Absichten mögen
rein gewesen seyn, das beurtheile der Allmächtige;
ihre Handlungen waren gewiß strafbar. Die Aufiös
sung des Direktoriums ist kein Richterspruch. — Die
Sache muß und wird vor den Richter kommen. Es
ist hier um Verfügungen gegen ein Direktorium zu
thun, das feinblich gegen uns handelt; bis die Ans
geklagten verhört und beurtheilt werden können, soll
ihre Gewalt in andere Hände gelegt werde». Sind
sie wahre Republikaner, so müssen sie selbst dieses
billigen. Die Gewalt, die zu Vertilgung der Nas
tionalrepräsentatiou angewandt werden sollte, muß
ihnen ans den Händen gerchen werden.

Neding. Ohne Leidenschaft, und schweigend
mit voller Ueberzeugung würde er den Beschluß ans
genommen haben, wenn nicht Mnret heute ihn und
einige andere Glieder >n Vergleichung init den anges
klagten Direktoren gesezt hätte. (Muret hatte die
Anklage der Direktoren gegen Reding und die dabey
beobachteten Forme» erwähnt.) Damals forderte
das Direktorium, daß er und mehrere andere Giles
der »»verhört und ohne Angabe vou Gründen aus
dem gesczgcbenden Corps entfernt und in VerHast
gebracht werden sollten. Mit Unwillen verwarf der
große Rath den Vorschlag. Welcher Unterschied
zwischen uns unbedeutenden Individuen und dem
mit aller Gewalt ausgerüsteten Direktorium!

Mittel holz er unterstüzt Lülhi's Meinung.
Der 52. Art. der Constitution, auf êd-en man sich
so feierlich beruft, spricht von gerichtlichen Verfols
gungen gegen ein Mitglied der obetsten Gewalten.
Der Verfasser der sehr mangelhaften Konstitution hat
«ine Lücke gelassen: er redr mau von den Fällen,
in denen gegen ein ganzes Corps, oder dessen Mas
jorität zu verfahren wäre. Der vorliegende Beschluß
erfüllt diese Lücke auf eine Weise, wie sie das Hei!
des Volks erheischet. Wären wir Richter, so würde
der 8t. Art. des peinlichen Gesezbuches hier anwends
bar seyn.



La fié chère. Ich werde kurz seyn, nicht weil
ich Bay's Gefahren in einer langer» Discussion sehe;
ich sehe Sie leider in der Annahme des Beschlusses;
aber in der Ueberzeugung die ich habe, baß die
Commission und der große Rath einen solchen Be-
schluß nicht würden vorgelegt haben, wenn man der
Mehrheit nicht gewiß gewesen wäre; — ohne diese
würde ma» einen so consiitutionswidrigen, allen
Grundsätzen zuwiderlaufenden Beschluß nicht vorzu-
legen wagen. Ihr habt so wenig Recht, das Di-
rektorium aufzulösen, als das Direktorium Euch
auflösen kann. Ihr erklärt den Bürgerkrieg, Ihr
proklamiert das Gese; und Recht des Starker» durch
die Annahme dieses Beschlusses; Ihr rufet eine
fremde Macht dadurch auf, sich in unsere Angele-
genheiten zu mengen, und Ihr werdet Euch nicht
mehr eine schweizerische Constitution geben tonnen!
Vielleicht rede ich zum leztenmal zu Euch; ich bc-

schwöre Euch aber, erwäget ihn wohl diesen Be-
schluß, und Ihr werdet ihn gewiß verwerfen.

Pettolaz hat der Constitution und den Ge-
setzen geschworen — er will ihnen nicht untreu wer-
den; die Wiilkühr hat er von jeher verabscheut.
Der gegenwärtige Beschluß ist witttührlich und eon-

slitutionswidrig. Wer sichert Euch, daß wenn Ihr
diese willkührliche Maaßregel annehmet, daß alSdann
diese Nacht, daß morgen eine andere Parthci sich

ähnliche Willkühr und ühntichc Gewalt gegen Euch
erlaube? Die vorgelegten Aktenstücke habcn keinen

Charakter von Auchcntietàt; alle Formen werden »er-
iezt. Er verwirft den Beschluß.

Obmann. Wäre es um Anklage oder Strafe
zu thun, so würde auch ich die Formen anrufen, die
oie Constitution vorschreibt — aber die Frage ist: ob

die vollziehende Gewalt in den bisherigen Händen
gelassen werden darf? Ihre angegebene That ist so

schwarz, daß ich geglaubt hätte, es würde niemand
so sehr ohne Schaam seyn, um fie vertheidigen zu

wollen. Er nimmt den Beschluß mit Freuden an,
und würde es auch dann thun, wann derselbe

noch erklären würde, man solle sich der Personen
der drei Direktoren versichern.

Bad our. Wäre ich von der Jnconstitutionali-
tät des Beschlusses überzeugt, so würde ich ihn ver-
werfen; ich bin es aber vom Gegentheil. Ist er

«erechl und constitutionell, warum sollten wir den

Bürgerkrieg von seiner Annahme fürchten und nicht
vielmehr erwarten, daß alle guten Bürger (und

ihre Zahl ist groß) sich um die Nütivnalrcprastn-
táti'on sammeln werden? Es ist hier um keine ge-

richtlich« Verfolgungen zu thun; es ist um Vocsichrs-

Maaßregeln gegen ein Direktorium zu thun, gegnr
das, wo nicht Beweise, doch Wahrscheinlichkeiten
einer Conspiration vorhanden sind. Suspension ss

dio Folge einer angenommenen Anklage gegen ein --

des eesezgedendttt Corps; kann das gleichmäßig S-

gen Miiglleder des Direktoriums der Fall seyn? —-

was waren die Folgen? Was würden sie nicht wah,
rend der ihnen eingeräumten Zeit ansangen? Noth,
wendig muß hier die Suspension der Anklage vor,
ausgehen. Die Akienstiicke sind von den Gliedern
unserer Commission vidimierk, und wir alle bürgen
sur- ihre Aechrheir.

Cart. Unvechört wollt Ihr das Direktorium
auflösen; morgen kann die Reihe an Euch kommen,
und ohne zu verhören, spricht eine Gewalt: Ihr
seyd ausgelost. — Uebrigens Ware es übersiüßig,
wenn ich mehr spräche. Käme ein Engel vom Him,
mel, er vermochte nichts über Euch; und ich finde
schon die Annahme auf dem Rücken der Resol-tion
geschrieben. (Man lacht.) Es wäre wenigstens et,
was mehr Anstand in einer Sache von der äussersten
Wichtigkeit zu wünschen.

puthi o. Sol. Die Kanzlei des Senats war
immer gewohnt, während langen Discussionen die
Annahmsakte aus die Resolutionen zu schreiben, die
wahrscheinlich angenommen werden.

Zaslin. Es ist von sehr erwiesenen Handlun-
gen dreier Glieder des Direktoriums die Rede, an
deren Wahrheit, so wie an ihrer Sträflichkeit nicht
kann gezweifelt werden. Viele aus uns seufzen wohl
alle nach der Stunde, wo wir nach Hause kehren
können; aber als Verräther, mit Schande überhäuft
wollen wir uns nicht nach Hause senden lassen. Sind
wir reincS Bewußtseyns, so dürfen wir weder Fmk,
lidorisationeu, noch Brümärisaticnen, noch Dolche
fürchten. Er nimmt den Beschluß a».

Augustini. Gott behüte mich, daß ich je dazu
beitrage, jemand uuverhört zu verurtheilen; aber
die Resolution hebt einzig das Direktorium auf.
Wie die Geftzgebung das Direktorium zusammen,
ftzt, so kann es auch um allgemeiner Sicherheit tâ
len, wieder von ihr aufgelöst werden.

Meyer v. Arb. Man hat in der Discussion
gesagt: alles sey eingeleitet; man hätte, ohne der
Majorität sicher zu seyn, den Beschluß nicht vorge,
legt. Ich bin es meiner Ehre schuldig, zu bezeugen,
daß kein Glied, weder des großen Raths noch des

Senats, ein Wort über die Sache mit mir sprach;
ch bin von keiner Parthei, als der der Republik.
Ich nehme den Beschluß an.

Die Discussion wird geschlossen.

Man verlangt den Namensaufruf. Er wird vor-
genommen.

Zur Annahme stimmen:
Attcnhoftr, Augustini, Badour, Ban, BarraS,

Belli, Bergen, Beroidmgcn, Borler, Bnmncr,
kard, Caglwui, D-vevey, Diethelm, Duc, Frasca,
Zrvssard, Fuchs, Genhard, Hoch, Iulitrö, Karlen,

ler, Lüthi v. Sol., Mcycr v. Ard., Meyer v.

Mittelholzer, Mungcr, Pfasse.', Rahn, Rc«

Scherer, Schmid, Schneider, Usteri, Vanimy



-7
Raucher, Zâslin, Ziegler, Obmann, Kunz, Von-
derflühe.

Zur Verwerfung stimmen:
Bundt, Cart, Kubli, Lasiechere, Muret

Pettolaz, Stammen, Stapftr.
Der Beschluß wird also mit 4r Stimmen Legen

« angenommen.
(Die Fortsetzung folgt.)

,11.

Beilagen zn dem Berichte der vereinigten
Commission, beider Räthe.

(Fortsetzung.)
(Beschluß von Laharpe's Antrag an das Direktorium.)

5. Ich schlage vor, sogleich beigcbogne Bothschast
an die gesetzgebenden Räche gelangen zu lassen,
um dieselben einzuladen sich zu ajourniren, und
Commissaricn zu ernennen, um mit uns zu arbei-
ten, uns zu helfen und unsere Rechnungen adzu-
nehmen.

6. Ich schlage ihnen vor, allen Regiernngsstakthal-
tern folgende Proklamation zuzusenden, mit den:
bestimmten Befehl unter ihrer persönlichen Vcr-
annvortlichkeit, dieselbe ohne Verzug drucken

l und publizieren zu lassen, und von dem Erfolg
Nachricht zu geben.
Ich schlage ihnen ein Sendschreiben an alle Mi-

nillcr, Statthalter, Verwaltungskammern, Kau-
tvnscribunalieu und Odereinnchmer vor, die Ein-
ladunß enthallend, in kurz möglichster Zeistfrist
dem Direktorium von den Hindernissen Nachricht
j« geben, die in ihrem Anuskrcis der Vollziehung
der Gesetze im Wege stehn, wie auch die Mittel
anzugeben, dieselben zu heben, und dem gemci-
neu Besten nützliche Vorschläge zu thun. Durch
den rückkebrenden Eilboten sollen sie den Empfang

e dieses Kreisschreibens, für dessen Inhalt sic ver-
antwortlich sind, bescheinigen.

5. Ich schlage vor, dem Bürger Exminister Fins-
ler zu befehle», die Verfertigung seiner Rechnn»-
ge» zu beschleunigen, damit dieselben ungesäumt
lkönnen vorgelegt werden.

Bern den i«ss December t7.?s.

Unterzeichnet La h a rpe.
Dem Original gleichlautend.

Bern den z. Januar r»oo.

Im Namen unb in Gegenwart der vereinigten
Eommissisn beider Räthe. -

Unterzeichnet Bay, Präsident.

Anderwerth, Secret.

Bern, Ehristmonat i7?>.
Das Vollziehungs - Direktorium der Helvetischem

einen und untheilbareu Republik, an die Con«
sule der fränkischen Republik.

Bürger Con sule!
Während der Zeit da der gemeinschaftliche Feind

Frankriichs »nd HelveticnS, die östlichen Cantone im-
fers Vaterlands im Besitz hatte, ftzte er in dennclben
neue Regierungen ein. Dazumal bildeten sich Men-
sehen welche die helvetische Constitution schon ange-
nohmen, welche feycrlich derselben Treue geschworen,
in eine Interims-Regierung, erhoben Auflagen, stell«

ren Truppen auf, liessen dieselben gegen lhr Vaterland
fechten, und publizierten zu diesem Zwek hin die hier
beygeschlosscncn Proklamation. Zu der nämlichen Zeit
warben im übrigen Theile Hclvctiens aufrühre uche
Schriften in Menge verbreitet, welche das Volk zur
Empörung wieder die fränkischen Soldaten anfrciz«
ten; thätige Briefwechsel wurden znm nämlichen Zwek
unierhalten, und alles ins Werk gestellt um die Re-
public und ihre Freunde zu stürzen. — Nachdem
General Masseua die Ocstrcichcr und Russen von un»
scrm Gebiet verjagt hatte, wurden die Mitglieder der
Interims-Regierung von Zürich, du eh die Prokla-
mation schon angeklagte Thcilnchmcr an jenem Ver«
brechen gewesen zu seyn, verhaftet, um vor das Can-
tonstribunal von Zürich gestellt zu werden.

Da dieses größtcntheils aus Anverwandten der

Angeklagten bestehende Tribunal, sich IN Gcmäßhcit UN«

screr Gesetze rccustrte, s» begehrten wir von dem
gesetzgebenden Räthen die Verzeignng eines unparthcyi-
scheu Tribunals. Statt auf diese Frage zu antworten
hat der helvetische Senat, indem er den Beschluß des

großen Raths, welche die Bildung dieses Tribunals
bestimmte, verwarf, die Beklagten losgesprochen. Auf
diese Weise, raubt diese Abtheilung des gesetzgebenden
Körpers, indem sie allen Grundsätzen zuwiedcr sich die
richterliche Gewalt anmaßt, der Beschuldigten das

Recht, ihre Unschuld zu erwe-sen, und der Gesellschaft-
die heilige Schlitzwache der Gesetze. So ist es in Zn-
kunft nicht nur erlaubt, sondern lvbcnswerth, dem
Ruf Oestreichs folgsam, gegen die verbündeten Repub-
llken, sich zu verschwören, und alles mögliche zu vcr-
suchen, tun dieselben zu stürzen. — Wir übersende»
Ihnen beyliegend die Copie der diese Sach betreffen-
den Schriften.

Bürger Conftile, wir legen Ihnen alle diele Sa-
chen vor, einerseits weil wir zu besorgt sind, das Bund-
niß und die Unterstützung der fränkischen Nation der zu-
behalte», als daß wir ausser Acht lassen könnten, Ihnen
von dem Versuchen Nachricht zu geben, die ins Werk
gestellt werden i um unsre Mitbürger, den Wünsche»
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